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Verbände (—>- kommunaler Zweck
verband, -* Gemeindeverband) 
bilden. Die G. als Grundeinheit 
des Staatsaufbaus ist nicht immer 
identisch mit einer einzelnen 
Ortschaft. In zahlreichen Fällen 
vereinigt eine G. mehrere klei
nere Dörfer und Siedlungen. Die 
rechtliche Stellung der G. regeln 
die Art. 41 und 43 der Verfas
sung der DDR. Aufbau, Aufga
ben, Rechte und Pflichten sowie 
die Arbeitsweise der Organe der 
Staatsmacht in den G. sind in 
den Art 81 bis 85 der Verfas
sung der DDR und in den dazu 
ergangenen Rechtsakten ge
regelt.

Gemeindeverband: in der Ver
fassung der DDR vorgesehene 
Rechtsform einer entwickelten, 
freiwilligen, gleichberechtigten 
und umfassenden Gemeinschafts
arbeit zwischen Städten und Ge
meinden im Interesse der Stär
kung der sozialistischen Staats
macht und der effektiveren Er
füllung der Planaufgaben bei 
Wahrung ihrer Selbständigkeit. 
Der G. ist immer nur das Ergeb
nis herangereifter, d. h. bewußt 
geschaffener politischer, ideolo
gischer und ökonomischer Vor
aussetzungen. Die Entwicklung 
von G. vollzieht sich dort am 
erfolgreichsten, wo sie aus einer 
vielseitigen, in der Regel lang
fristigen und planmäßigen Zu
sammenarbeit der Städte und 
Gemeinden, ihrer Volksvertre
tungen und deren Organe er
wachsen, wo bei ihrer Vorberei
tung und Bildung alle Potenzen 
der demokratischen Mitwirkung 
der Bürger erschlossen, die hi
storischen Beziehungen zwischen 
den Städten und Gemeinden be
rücksichtigt und die in der bis
herigen Zusammenarbeit erwor
benen guten Erfahrungen ge
nutzt werden. Die G. konzen
trieren sich vor allem auf die

ständig bessere Befriedigung der 
materiellen und geistig-kulturel
len Bedürfnisse der Bürger. Dem 
dient die gemeinsame Bildung, 
Nutzung und Erweiterung der 
den Beteiligten zur Verfügung 
stehenden materiellen und finan
ziellen Fonds. Die gemeinsamen 
Anstrengungen ermöglichen es, 
schneller und wirksamer spür
bare Verbesserungen in den Ar- 
beits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen herbeizuführen. 
Mit der Bildung von G. werden 
wichtige Schritte zur weiteren 
Annäherung der beiden Grund
klassen der sozialistischen Ge
sellschaft sowie zur Überwin
dung der gegenwärtigen starken 
Zersplitterung der Siedlungs
struktur der DDR in eine Viel
zahl von kleinen Gemeinden, 
Ortsteilen und Einzelwohnplät- 
zen eingeleitet. Die Volksvertre
tungen der Städte und Gemein
den beschließen auf ihren Ta
gungen über die Gründung des 
Verbandes bzw. über den Bei
tritt ihrer Stadt oder Gemeinde 
zu einem G. Die obersten staat
lichen Machtorgane im G. sind 
die gewählten Volksvertretungen 
der beteiligten Städte und Ge
meinden. Sie beschließen das 
Statut des G., das die Ziele und 
Grundsätze der Arbeit des G. 
und seiner Organe enthält, be
stätigen den langfristigen Ar
beitsplan des Verbandes, bilden 
in paritätischer Zusammenset
zung den Rat des G. als ihr ge
meinsames Leitungsorgan und 
entscheiden über die Bildung von 
Arbeitsgruppen bei ihm sowie 
über die Schaffung von gemein
samen ständigen bzw. zeitwei
ligen Kommissionen der Volks
vertretungen. Die zum G. gehö
rigen Volksvertretungen können 
gemeinsame Beratungen durch
führen, dabei Rechenschafts
legungen des Rates des G. ent
gegennehmen und übereinstim-
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